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§ 20 WaffG

Es gibt kein vorgezogenes Erbe!!!

Kenntnis von Waffen
(in der Erbmasse)

Unverzüglich der örtlichen 

Waffenbehörde anzeigen

§ 37c WaffG
Nach Abs. 1 hat derjenige, 

der beim Tod eines 

Waffenbesitzers 

erlaubnispflichtige Waffen 

oder Munition in Besitz 

nimmt, das unverzüglich

der zuständigen Behörde 

anzuzeigen.
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Kenntnis von Waffen
(in der Erbmasse)

§ 20 WaffG

Waffen behalten Waffen verkaufen Waffen unbrauchbar 

machen

Der Erbe hat ab der Kenntnis „Ich erbe Waffen“ einen Monat 

Zeit zu entscheiden, was er mit den Waffen machen will!

2 / 6

Leseprobe



Schulungsunterlage zur Waffensachkunde

Das Erbe § 20 WaffG

© H.Förg – https:\\Sachkunde-Neu-Ulm.de

© H.Förg 5/8https://Sachkunde-Neu-Ulm.de

§ 20 WaffG Kenntnis von Waffen
(in der Erbmasse)

Waffen unbrauchbar 

machen

Büchsenmacher

oder

Händler mit 

Waffenherstellungserlaubnis

- Vorgaben Waffengesetz berücksichtigen

- Abnahme durch Beschussamt

- Führverbot

Waffen behalten Waffen verkaufen
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